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Aktuelles Merkblatt des Gesundheitsamtes für zukünftige Corona-
Fälle bei Schülerinnen und Schülern                                                                   
(Stand:18.11.2020) 
 
Was tun, wenn…. 
 
Die Nachricht kommt, dass ein Kind positiv auf COVID-19 getestet wurde? 
 
Wenn gem. dem Hygieneplan Corona für die Schulen RLP vom 17.08.2020 

- Alle 20 Minuten der Raum ausreichend gelüftet wurde 
- Alle anderen Kinder in der Klasse einen Mund-Nasen-Schutz/ MNS bzw. 

Mund-Nasen-Bedeckung/ MNB getragen haben 
 
dann gelten zunächst nur die unmittelbaren Sitznachbarn (Umkreis 1,5m) als 
Kontaktpersonen Kategorie I und müssen 14 Tage in Quarantäne bzw. gehen 
unmittelbar nach Hause - dies gilt ab dem letzten Kontakt in der Einrichtung. 
 
Hinweis: Neuregelung für Abstriche 
 
Abstriche auf COVID-19 für Kontaktpersonen Kat. 1: 

- Abstriche werden auf Grund gesetzlicher Neuerungen für gesunde 
Kontaktpersonen nicht mehr pauschal durchgeführt, da das Abstrichergebnis 
keine Auswirkungen auf die 14 tägige Quarantänezeit hat. 

- Sollte Ihr Kind in der Quarantänezeit Krankheitszeichen entwickeln 
(Symptome) die auf eine COVID19-Infektion hinweisen könnte, sollte 
zwingend ein Abstrich durchgeführt werden (Kinder-Hausarzt, 
Coronaschwerpunktpraxen, Infektionsambulanzen wie u.a. KliLu) – melden 
Sie Ihr Kind vor einem Abstrich bei der Abstrichstelle aber an. 

Hinweis: Auszug aus der RKI Empfehlung: Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei 
respiratorischen Erkrankungen durch das Coronavirus SARS-CoV-2; … 
„Es ist zu betonen, dass ein negatives Testergebnis das Gesundheitsmonitoring nicht 
aufhebt und die Quarantänezeit nicht verkürzt!“… 
 
Alle anderen Kinder der Gruppe/ Klasse und der Lehrer (bei ausreichendem 
Abstand) gelten als Kontaktpersonen Kat. II und dürfen mit MNS/ MNB weiter den 
Unterricht besuchen. 
 
Ob weitere Personen als Kat. I eingestuft werden müssen wie z.B. Pausenkontakte, 
Parallelklassen, Sportunterricht, Lehrerzimmer, Pausenräume, Schulbusse, Bahn 
etc. wird immer im Einzelfall im Rahmen der Ermittlung durch das Gesundheitsamt 
entschieden. 
Im Zweifelsfall bitte bis zum Ermittlungsergebnis die Kontakte einschränken! 


